
Parlamentsgesetz    

Art. 77  Dringlichkeitsklausel 

1 Bei einem Entwurf zu einem Bundesgesetz, das 

dringlich erklärt werden soll, wird die 

Dringlichkeitsklausel von der Gesamtabstimmung 

ausgenommen. 

2 Über die Dringlichkeitsklausel wird erst nach 

erfolgter Differenzbereinigung beschlossen. 

3 Wird die Dringlichkeitsklausel verworfen, so steht 

jedem Ratsmitglied sowie dem Bundesrat das Recht 

zu, noch vor der Schlussabstimmung die 

Abschreibung des Gesetzesentwurfs zu beantragen. 
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Loi sur le Parlement 

Art. 77  Clause d’urgence 

1  Lorsque les délibérations portent sur un projet de loi 

qu’il est proposé de déclarer urgente, la clause 

d’urgence est exceptée du vote sur l’ensemble. 

2  Le vote sur la clause d’urgence n’a lieu qu’une fois 

les divergences éliminées. 

3  Si la clause d’urgence est rejetée, tout député ou le 

Conseil fédéral peuvent, jusqu’au vote final, 

proposer de classer le projet de loi. 
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Bundesgesetz  

über die Krankenversicherung 

Änderung vom 22. März 2013 

1 Dieses Gesetz wird nach Artikel 165 Absatz 1 der 

Bundesverfassung als dringlich erklärt. Es 

untersteht nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe b 

der Bundesverfassung dem fakultativen 

Referendum.   

 

2 Es tritt am 1. April 2013 in Kraft und gilt bis zum  

31. März 2016. 
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Das Wichtigste in Kürze  

Ein dringlich erklärtes Bundesgesetz ist zu befristen.  

Dies bedeutet: 

 Eine Bestimmung ist immer befristet, unabhängig 

davon, ob sie geändert, aufgehoben oder 

eingefügt wird. 

 

Beachte:  

 In einem befristeten Gesetz kann somit eine 

Bestimmung nicht dauerhaft aufgehoben werden, 

sondern nur vorübergehend, im Sinne einer 

Suspendierung. 
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Gestaltung des Erlasses 

Erlasstitel  

 Der Titel eines Bundesgesetzes bringt nicht zum 

Ausdruck, ob das Gesetz dringlich erklärt wurde 

oder nicht. Die Dringlicherklärung ergibt sich aus 

den Schlussbestimmungen. 

 

Forum für Rechtsetzung vom 28. Februar 2013 / Cornelia Theler / Sigrid Steiner  5 



Hauptteil eines Erlasses 

Inhaltliche Befristung einer Bestimmung 

 

 
Beispiel:   

Asylgesetzrevision - Dringl. erklärtes BG  

Anträge der SPK S vom 4. September 2012  

 

Art. 112 Abs. 3  

3  Die Dauer der Testphasen beträgt höchstens fünf 

Jahre.  

 

Das Gesetz sollte für drei Jahre befristet werden. 
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Hauptteil eines Erlasses 

Darstellung  

Wildwuchs in der Darstellung 

Fall 1 

Art. 5 

Suspendiert 

 

Art. 5a 

Text mit befristeter Bestimmung 

 

NICHT MEHR ANWENDEN! 
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Hauptteil eines Erlasses 

Darstellung  

Fall 2  

 In einer eigenen römischen Ziffer wurden alle 

suspendierten Bestimmungen aufgeführt.  

 

z.B. Bankengesetz, Änderung vom 19. Dez. 2008 

 Die Artikel 37a, 37b Absatz 1 und 37h Absätze 1 

und 3 Buchstaben b werden für die Zeit der 

Geltungsdauer dieser Änderung suspendiert. 

 

NICHT MEHR ANWENDEN! 
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Hauptteil eines Erlasses 

Darstellung  

 Die Bestimmungen können ganz normal dargestellt 

werden, da in den Schlussbestimmungen mit einem 

«Zaubertrick» gearbeitet wird. 

Schlussbestimmung: (Ganz neu)  

1 Dieses Gesetz wird als dringlich erklärt (Art. 165 

Abs. 1 BV). Es untersteht dem fakultativen 

Referendum (Art. 141 Abs. 1 Bst. b BV). 

 2 Es tritt am … (einen Tag nach seiner 

Verabschiedung) in Kraft und gilt bis zum …; 

danach sind alle darin enthaltenen Einfügungen, 

Aufhebungen oder Änderungen hinfällig. 
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Dringlich erklärte Bundesgesetze mit höchstens 

einjähriger Geltungsdauer (kein Referendum) 

 

 
Die Schlussbestimmung lautet: (gemäss GTR in 

Revision) 

1  Dieses Gesetz wird als dringlich erklärt (Art. 165 

Abs. 1 BV). 

2  Es tritt am … (einen Tag nach seiner 

Verabschiedung) in Kraft und gilt bis zum … 

[höchstens 1 Jahr nach Verabschiedung]. 

Hinweis:  

 Das ist so speziell, dass das KAV bei der 

Publikation irrtümlicherweise eine Referendums-

klausel in das Gesetz aufgenommen hat.   
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Dringlich erklärte Bundesgesetze mit mehr als 

einjähriger Geltungsdauer (intrakonstitutionelle 

dringliche Bundesgesetze) 

Die Schlussbestimmung lautet: (Gemäss GTR in 

Revision) 

 

1 Dieses Gesetz wird als dringlich erklärt (Art. 165 

Abs. 1 BV). Es untersteht dem fakultativen 

Referendum (Art. 141 Abs. 1 Bst. b BV). 

  

2 Es tritt am … (einen Tag nach seiner 

Verabschiedung) in Kraft und gilt bis zum … 
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Bundesgesetz  

über die Krankenversicherung 

Änderung vom 22. März 2013 

1 Dieses Gesetz wird nach Artikel 165 Absatz 1 der 

Bundesverfassung als dringlich erklärt. Es 

untersteht nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe b 

der Bundesverfassung dem fakultativen 

Referendum.   

 

2 Es tritt am 1. April 2013 in Kraft und gilt bis zum  

31. März 2016. 

 

(Beispiel gemäss noch geltenden GTR) 
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Publikation  

eines dringlich erklärten Bundesgesetzes 

Wie und wo wird es publiziert? 

- Ausserordentliche Veröffentlichung (Art. 7 PublG) 

- In der Amtlichen Sammlung 

- Im Bundesblatt gibt es lediglich einen Hinweis  

Beispiel Asylgesetz (BBl 2012 8261) 

- Anschliessend Einbau der Bestimmungen in den 

Grunderlass in der Systematischen Sammlung 
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Ausserordentliche Veröffentlichung 

Publikationsgesetz 

Art. 7 Ordentliche und ausserordentliche 

Veröffentlichung 

1 Die Texte nach den Artikeln 2–4 werden mindestens 

fünf Tage vor dem Inkrafttreten in der AS 

veröffentlicht. 

3 Ein Erlass wird vorerst im ausserordentlichen 

Verfahren veröffentlicht, wenn dies zur 

Sicherstellung der Wirkung, wegen Dringlichkeit 

(Art. 165 BV) oder wegen ausserordentlicher 

Umstände erforderlich ist. 
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Systematische Sammlung 

Wo sieht man die Befristung? 

Beispiel Asylgesetzrevision vom 28.9.2012 

 Z.B. bei Artikel 3 Absatz 3  

  

 In der Fussnote: 

 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 

(Dringliche Änderungen des Asylgesetzes), in Kraft 

vom 29. Sept. 2012 bis zum 28. Sept. 2015 (AS 

2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). 
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Systematische Sammlung 

Wo sieht man die Befristung? 

Beispiel Asylgesetzrevision vom 28.9.2012 

Z.B. Art. 19 Abs. 2  

 2 …1 

  

 Fussnote:  

 1Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 

2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes), 

mit Wirkung vom 29. Sept. 2012 bis zum 28. Sept. 

2015 (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). 
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Was soll nach Ablauf des dringl. erklärten 

Bundesgesetzes gelten? 

 

- Soll das Gesetz verlängert werden? 

- Sollen die Bestimmungen ins ordentliche Recht 

überführt werden? 

 

Mit Verabschiedung des Gesetzes in der Schluss- 

abstimmung ist die Geltungsdauer bekannt. Das 

«Anschlussgesetz» ist rechtzeitig zu planen. 
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Anschlussgesetzgebung  

Zeitplan für Asylgesetzrevision  

vom 28. September 2012 

-  Das Gesetz gilt bis zum 28. September 2015. 

- Anschlussgesetz müsste somit spätestens am  

29. September 2015 in Kraft treten. 
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Vor der 

Frühjahrsession 

2014  

Sommer-

session 2014 

Herbstsession 

2014 

Wintersession 2014 

oder 

Frühjahrssession 

2015 

Sommer-

session 

2015 

Gewünschtes 

Inkrafttreten  

29. September 

2015 

Verabschiedung 

der Botschaft 

Behandlung im 

Erstrat 

Beschluss 

Zweitrat und 

Schlussabstimmu

ng  

 

Volksabstimmung  

z.B. 14. Juni 2015 

Beschluss Zweitrat 

und Schlussab-

stimmung möglich, 

aber allfällige 

Volksabstimmung 

nicht möglich. 

 

Daten der Volks-

abstimmung am 

14.6.2015 oder erst 

im Oktober 2015 

Schlussab-

stimmung ist zu 

spät, wegen 

der 100-

tägigen 

Referendums-

frist 

  

  


